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Schiilerbeurteilung auf der Unterstufe im Kanton Zug

Vreni Naf

Nachdem die Unterstufenkonferenz des Kan-
tons Zug wahrend zweier Jahre in verschie-
denen Diskussionen und Umfragen nach
einer gerechteren und dem Kinde angepass-
teren Schilerbeurteilung gesucht hatte,
ohne zu einem eindeutigen Vorschlag zu
kommen, beschloss der Erziehungsrat des
Kantons Zug am 16. August 1979 folgenden
Schulversuch:

— In der 1. und 2. Klasse werden vor den
Sportferien keine Noten mehr erteilt.

— Anstelle der Noten wird anhand eines Be-
urteilungsschemas ein Elterngesprach ge-
fihrt, wobei die Eltern das Recht zur Ein-
sicht in den Bogen haben.

- Am Ende des Schuljahres erfolgt die ub-
liche Benotung in Zahlen, begleitet von
einem Kommentar in Form eines Schulbe-
richts.

— Diese Versuchsphase beginnt ab Schul-
jahr 1979/80 fur die 1. Primarklassen, ab
Schuljahr 1980/81 auch fiir die 2. Primar-
klassen.

— Die Lehrerinnen und Lehrer der Unterstu-
fenkonferenz sowie die Inspektorin wer-
den beauftragt, dem Erziehungsrat nach
Ende der Versuchsphase Bericht und An-
trag zu erstatten.

— Der Versuch wird auf 4 Jahre befristet.

Nun galt es, in moglichst kurzer Zeit eine
brauchbare Unterlage fir den einzelnen
Lehrer auszuarbeiten. In Zusammenarbeit
zwischen der Erziehungsdirektion und dem
Vorstand der Unterstufenkonferenz ergab
sich folgender Ablauf der Projekt- und Rea-
lisierungsphasen:

71.9.1979 Im Sinne einer aktiven Mitspra-
che aller Unterstufenlehrer werden pro Ge-
meinde 1 bis 2 Vertreter an eine Vorstands-
sitzung der Unterstufenkonferenz eingela-
den.

Erste Probleme tauchen in der Diskussion
auf:

— Die Lehrer fihlen sich Giberrumpelt, da sie
nur durch die Zeitung informiert wurden.

— Beurteilungsbogen sollen nur als Ge-
sprachsgrundlage dienen und nicht zu-
gleich auch Kommentar zu den Noten sein
(2 Bogen mussen geschaffen werden).

— Wie werden die betreffenden Papiere ar-
chiviert oder weitergegeben?

27.9.1979 5 Lehrkrafte erarbeiten aufgrund
der gemeindlichen Stellungnahmen einen
Entwurf.

Es wird beschlossen, einen Beobachtungs-
bogen als Grundlage zum Elterngesprach
auszuarbeiten.

Als Begleitung zum Zeugnis soll ein Schul-
bericht abgefasst werden, der seinem Inhalt
nach die Kriterien aus dem Beobachtungs-
bogen Gbernimmt, vor allem dort, wo sich
beim Schuler Auffalligkeiten zeigen.

2.10. 1979 Beobachtungsbogen und Schul-
bericht werden mit entsprechendem Kom-
mentar an den padagogischen Mitarbeiter
der Erziehungsdirektion versandt, als Dis-
kussionsgrundlage zu Handen einer Eltern-
Lehrer-Arbeitsgruppe.

21.11.1979 Eine Arbeitsgruppe, zusam-
mengesetzt aus 3 Lehrervertretern und 3 El-
ternvertretern unter der Leitung des pad-
agogischen Mitarbeiters diskutiert den Leh-
rervorschlag.

Als neue Grundlage wird ein Beobachtungs-
bogen des Landes Nordrhein-Westfalen vor-
geschlagen.

Die Diskussion ergibt hauptsachlich folgen-
de Aspekte:

— Die Eltern wiinschen moglichstdetaillierte
Auskinfte Uber ihr Kind im Eltern-Lehrer-
Gesprach.

— Der Beobachtungsbogen darf keinesfalls
an andere Lehrpersonen weitergegeben
werden (Vorurteil/Pragung des Schiilers).

Die Arbeitsgruppe beschliesst: Die Lehrer-

vertreter werden die beiden Bogen noch-

mals Uberarbeiten. Als Fachmann wird ein

Psychologe zugezogen.

12.12. 1979 Aus der Erkenntnis heraus,
dass der eigene Beobachtungsbogen immer
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noch bewertend, statt beobachtend ausge-
richtet ist, beschliessen die Anwesenden,
den deutschen in den Lernbereichen an un-
sere schulischen Verhaltnisse anzupassen
und die Bereiche Sozialverhalten und Ar-
beitsverhalten als Beobachtungsgrundlage
zu Ubernehmen.

17.12.1979 Die Eltern-Lehrer-Arbeitsgrup-
pe heisst den neuen Vorschlag gut und be-
auftragt den padagogischen Mitarbeiter,
diesen bei der Erziehungsratssitzung vom
27.12.1979 zu vertreten. Gleichzeitig wird
ein Elternbrief ausgearbeitet, der die betrof-
fenen Eltern offiziell uber die Neuregelung
informiert.

27.12.1979 Der Erziehungsrat heisst den
eingereichten Vorschlag gut und erteilt Auf-
trag zum Druck.

Januar 1980
Die betroffenen Lehrpersonen werden in
einem obligatorischen Lehrerfortbildungs-
kurs mit theoretischem Hintergrund und
praktischer Handhabung der neuen Schiler-
beurteilung vertraut gemacht. Dabei werden
folgende Weisungen weitergegeben:

— Der Beobachtungsbogen dient als Ge-
sprachsgrundlage fir das Lehrer-Eltern-
Gesprach nach dem 1. Schulhalbjahr. Es
bleibt dabei dem Lehrer uberlassen, in
welcher Art er die Grundlagen zu diesem
Gesprach vorliegen hat (personliche No-
tizen, Erganzungen auf dem Beobach-
tungsbogen).

— Die Eltern haben das Recht, Einblick in
die Unterlagen (Arbeitsblatter, Hefte, etc.)
zu nehmen. Der Beobachtungsbogen wird
ihnen aber nicht ausgehandigt.

— Der Beobachtungsbogen wird durch den
Ersteller aufbewahrt oder am Ende des
Schuljahres vernichtet und geht keines-
falls an einen nachfolgenden Klassenleh-
rer. Alle als notwendig erachteten Infor-
mationen werden mundlich weitergege-
ben.

— Als Begleitschreiben zu den Noten wird
am Ende des Schuljahres ein Schulbe-
richt verfasst, der nach den Kriterien des
Beobachtungsbogens besondere Auffél-
ligkeiten formuliert. Somit wird der Schul-
bericht eine Erklarung zu den Noten, eine

zusatzliche Information flir die Eltern. Der
Bericht bleibt bei den Eltern und steht zu
deren alleiniger Verfugung.

— Fr die Elterninformation steht der Eltern-
brief zur Verfugung. Es bleibt selbstver-
standlich dem Lehrer (berlassen, ob und
in welcher Form er eine zusatzliche El-
terninformation gestalten will.

— Die Elterngesprache sollen innerhalb von
4 Wochen nach den Sportferien abge-
schlossen werden.

— Fur die Einfuhrungsklassen gilt folgende
Regelung:

— 1. Jahr: Berichte wie bisher
— 2. Jahr: Gleiche Regelung wie 1. Pri-
marklasse.

— Die Lehrerschaft wird aufgefordert, ihre
Erfahrungen, Schwierigkeiten und Proble-
me wéahrend der Versuchsphase zu formu-
lieren und an den Vorstand der Unterstu-
fenkonferenz weiterzumelden.

Anhang 1
Elternbrief

Sehr geehrte Eltern

Der Erziehungsrat hat sich in verschiedenen Sit-
zungen mit der Notengebung an der Unterstufe
befasst. Dass sie problematisch ist, wird wohl
niemand bezweifeln. Sollte man sie einfach ab-
schaffen und — wie von vielen Seiten gefordert
wurde — durch Elterngespridche oder Wortzeug-
nisse ersetzen? Der Erziehungsrat entschied sich
fir einen Kompromiss.

Die Gesprache mit den Unterstufenlehrerinnen,
die bisherigen Erfahrungen anderer Schulen so-
wie die Schwierigkeiten bei der Benotung der
Schiiler der 1. und 2. Primarklasse haben uns be-
wogen, an der Unterstufe der Volksschule folgen-
den Versuch fiir die Dauer von vier Schuljahren
zu bewilligen:

1.In den 1. und 2. Primarklassen werden vor den
Sportferien keine Noten mehr erteilt.

2. Anstelle der Noten wird anhand eines Beob-
achtungsschemas ein Elterngesprach gefiihrt,
wobei die Eltern das Recht zur Einsicht in die
Unterlagen haben.

3. Die Elterngesprdache finden nach vorheriger
Absprache im Verlaufe von vier Wochen nach
den Sportferien statt.

4. Der Beobachtungsbogen darf niemandem aus-
gehédndigt werden und bleibt als vertrauliches
Dokument beim Lehrer.
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5. Am Ende des Schuljahres erfolgt die (bliche
Benotung in Ziffern, begleitet von einem Kom-
mentar in Form eines Schulberichts.

6. Der Schulbericht wird zusammen mit den Zeug-
nisnoten am Ende des Schuljahres abgegeben.

Anhang 2

Be°bad'|tun95bogen Name des Schiilers: Klasse:

1. Sozialverhalten

1.1. Kontakiféhigkeit

® fand Kontakt zu Mitschilern und Lehrern;

® war kontaktfreudig, kontaktbereit, zurickhaltend, schuchtern;

@ konnte sich (leicht, nur schwer, noch nicht) in andere hineinversetzen;
® setzte sich fir andere ein.

Er bleibt im Besitz der Eltern.

7. Diese Versuchsphase beginnt ab Schuljahr
1979/80 fiir die 1. Primarklassen, ab Schuljahr
1980/81 auch fiir die 2. Primarklassen.

Mit freundlichen Grissen

Zusétzliche Bemerkungen:

1.2. Kooperationsbereitschaft

® war hilfsbereit, suchte noch Hilfe, war noch hilfsbediiftig;

® war bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten;

® konnte Vereinbarungen/Regeln einhalten;

® war bereit, Aufgaben der Klassengemeinschaft zu bernehmen und sie
(sorgféltig, gewissenhaft, verantwortlich) auszufiihren.

1.3. Konfliktverhalten

@ konnte bei Streit und Auseinandersetzungen zur Klarung beitragen;
@ konnte sich ausgleichend, vermittelnd einsetzen;

@ konnte die eigene Meinung vertreten;

® konnte nachgeben und die Meinung anderer anerkennen.

1.4. Gespréchstahigkeit

® ausserte sich {gern und oft, nur selten, gelegentlich, noch nicht);

® konnte seinen Ausserungsdrang steuern;

® konnte den Mitschiilern und dem Lehrer (meistens, gelegentlich,
nicht immer, noch nicht) zuhGren und auf sie eingehen;

® konnte sich (den Mitschilern, dem Lehrer) verstandlich machen;

® konnte Gespréache anregen, bereichern, weiterfiihren.

2. Arbeitsverhalten

2.1. Mitarbeit

® beteiligte sich (mitgestaltend, bereichernd, lebhaft, nicht immer,

nur gelegentlich, noch nicht) am Unterricht;
@ folgte dem Unterricht aufgeschlossen, interessiert, zurlickhaltend, still;
® die Lernbereitschaft musste noch (haufig, gelegentlich) geweckt werden.

Zusitzliche Bemerkungen:

2.2. Arbeitsweise

zeigte (anhaltende, wechselnde, geringe, noch keine) Ausdauer;
arbeitete ziigig, zégernd, langsam;

fihrte Arbeiten (sachgerecht, sorgféltig, flichtig, nachlassig) aus;
arbeitete selbsténdig, brauchte Anstdsse, bendtigte Hilfen;
konnte sich Uber einen langeren Zeitraum konzentrieren;

liess sich ablenken.

2.3. Denkidhigkeit

® fasste (Sachverhalte, Aufgaben, Zusammenhinge) leicht und schnell auf;

® brauchte ldngere Zeit, um Sachverhalte, Aufgaben, Zusammenhénge
aufzufassen;

® konnte trotz zuséatzlicher Fordermassnahmen (Sachverhalte, Aufgaben,
Zusammenhinge) nicht/noch nicht in ausreichendem Masse auffassen:

® konnte Gelerntes nach kurzem Zeitraum/langerem Zeitraum

(vollstdndig, nur in Ansétzen, unvollstdndig) wiedergeben;

konnte sich (leicht, zégernd, noch nicht) auf neue Aufgaben einstellen;

zeigte/fand (haufig, selten) Einfalle/Losungswege;

war (gelegentlich, noch nicht) in der Lage, Zusammenhange zu erkennen.
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3. Lernbereiche

3.1. Sprache
3.1.1. Leselehrgang

L NN R

Schuljahr

kennt (nur wenige, die meisten, alle) Buchstaben;
kann (geilibte, bekannte, neue) Worter lesen;
kann (geiibte, bekannte, neue) Satze lesen;

kann (gelbte, ungeiibte) Texte lesen.

Zusiitzliche Bemerkungen:

LR N g

Schuljahr

kann einfache S&tze noch nicht erlesen;

kann bekannte/unbekannte Texte (stockend, fehlerfrei, fliessend) lesen;
kann auch unbekannte Texte lesen und verstehen;

kann unbekannte Texte erfassen, wiedergeben und deuten.

3.1.2. Schreiben

LN R

Schuljahr

schreibt unleserlich, lesbar, klar gegliedert;

schreibt verkrampft, hastig, langsam, flissig;

verwechselt noch Buchstaben, Idsst noch Buchstaben aus;

kann nicht/kann gelibte Buchstaben, Worter, kurze Satze nach Vorlage
aus der Vorstellung schreiben.

eeoe ™

Schuljahr

schreibt unleserlich, lesbar;

schreibt verkrampft, hastig, langsam, flissig;

kann geiibte einfache Worter/Satze noch nicht auswendig schreiben;
kann geibte einfache Texte aus der Vorstellung (fehlerfrei) schreiben.

3.1.3. Sprachféhigkeit

kann selbst einfache Vorgange/Zusammenhénge sprachlich noch nicht
ausdricken;

spricht undeutlich, stockend, deutlich, fliessend;

verf(gt dber einen (begrenzten, einfachen, umfangreichen) Wortschatz;
spricht in (unvolistandigen, einfachen, zusammenhédngenden) Sétzen;
erzdhlt/berichtet/beschreibt ungenau, umstandlich, einfach, gewandt.

3.2. Mathematik

1.
[ ]

Schuljahr

kann Aufgaben im Bereich bis 10/20 (mit Hilfe, selbstéandig, noch nicht)
losen;

kann Beziehungen zwischen Zahlen/Eigenschaften von Zahlen

(mit Hilfe, selbstandig, noch nicht) erkennen;

kann sein mathematisches Wissen (noch nicht, mit Hilfe, sicher)

bei Sachaufgaben verwerten.

Zusétzliche Bemerkungen:

n

. Schuljahr

kann einfache/schwierige Additions-/Subtraktionsaufgaben (mit Hilfe,
selbstandig) Iosen/noch nicht lasen;

kann Einmaleinsaufgaben und die entsprechenden Divisionsaufgaben
|&6sen/noch nicht losen:

|6st zusammengesetzte Aufgaben ohne/mit Hilfe;

kann Beziehungen zwischen Eigenschaften von zweistelligen Zahlen
und gréssen (mit Hilfe, selbstandig, noch nicht) erkennen;

verwertet sein mathematisches Kénnen (noch nicht, mit Hilfe, sicher)
bei Sachaufgaben mit einem Rechenschritt/mehreren Rechenschritten.

@ Zeichnen
® Gestalten

Werken
Sachunterricht
Turnen

Sport

Musik

Singen

In diesen Fachern sollen Aussagen gemacht werden, wenn etwas Besonderes
auffallt (positiv oder negativ).

Ort und Datum:
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Anhang 3

Schulbericht

Name: Vorname:

Schuljahr:

(Abgabe am Ende des Schuljahres 1./2. Klasse zusammen mit den Zeugnisnoten)

Klasse:

1. Sozialverhalten

2. Arbeitsverhalten

3. Lernbereiche

Datum:
|

1‘ Lehrer:

Aktuelle Kurzmeldungen der «schweizer schule»

ZH: Duzverbot am Ziircher Lehrerseminar

Lehrer und Seminaristen am Ziircher Obersemi-
nar diirffen auch weiterhin einander nicht mit
«Du» anreden. Wie der Regierungsrat des Kan-
tons Ziirich in seiner Antwort auf eine Kleine An-
frage aus dem Kantonsrat erklart, legen die kan-
tonale Erziehungsdirektion und der Erziehungsrat
«im Interesse der ungestdorten Erreichung der
Ziele der Schule» Wert darauf, dass das kirzlich
verhédngte «Du-Verbot» in der Praxis eingehalten
wird. Deshalb hatten sich auch die kurzfristig ta-
tigen Lehrbeauftragten und die Praxislehrer dar-
an zu halten. Wie aus der regierungsrétlichen
Antwort weiter hervorgeht, gelangten die Schul-
leitung und die Aufsichtskommission zur Auffas-
sung, dass das Duzen zwischen einzelnen Leh-
rern und Seminaristen zu «Problemen der Kolle-
gialitdt» mit jenen Hauptlehrern gefihrt habe, die
sich mit der «neuen Praxis» nicht anfreunden
konnten. Auch der Gesamtkonvent der Lehrer ha-
be sich mit grosser Mehrheit der Ablehnung der
«Du-Form» angeschlossen.

BE: Fremdsprachaufenthalte fiir Lehrer

17 stellenlose Lehrer aus dem deutschsprachigen
Gebiet des Kantons Bern schauen gegenwartig

fur drei Wochen bei Kollegen im Berner Jura in
die Schulstube hinein. Diese Sprach- und Bil-
dungsaufenthalte werden vom Bernischen Lehrer-
verein (BLV) organisiert und bedeuten fir die
zurzeit Stellenlosen eine ergdnzende Ausbildung.
520 patentierte Primarlehrer sind gegenwadrtig im
Kanton Bern ohne Stelle.

Die Aufenthalte sollen den Absolventen das
Franzbsische als Umgangssprache im Alltag na-
hebringen.

UR: Urner Landrat gegen Schulklasseninitiative

Der Urner Landrat hat sich mit einer Gegenstim-
me und wenigen Enthaltungen gegen die VPOD-
Initiative flr kleinere Schulklassen ausgespro-
chen. Der Initiative wurde von verschiedenen
Rednern vorgeworfen, sie renne offene Tlren ein.
Die durchschnittlichen Klassenzahlen bewegten
sich im Kanton schon seit einiger Zeit nach un-
ten, betonte Erziehungsdirektor Hans Danioth.
Auch schaffe die vorgeschlagene starre Regelung
der Hoéchstzahlen — fiir einklassige Abteilungen
schlagt die Initiative 26 Schiler vor — vor allem
in finanzschwachen Gemeinden untragbare Har-
ten.



	Schülerbeurteilung auf der Unterstufe im Kanton Zug

